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Künstlersozialabgabe (KSA) 

    → Meldungen bis 31.03. 
 
 
 
 

22.03.2023 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
bis 31. März ist die Jahresmeldung für im Vorjahr bezogene abgabepflichtige Leistungen an die 
Künstlersozialkasse zu übermitteln. 
 
Die Künstlersozialabgabe (4,2% für 2022) ist auf alle Entgelte (z. B. Gagen, Honorare, Tantiemen) 
zu zahlen, die an selbständige Künstler oder Publizisten gezahlt werden oder für anderweitige 
Marketing- oder Werbezwecke beansprucht wurden.  
 
Relevante Leistungen und Auftragnehmer entnehmen Sie bitte der nachfolgenden Checkliste. 
 

➔ Eine Meldepflicht besteht grundsätzlich dann, wenn die Entgelte pro Jahr den Betrag von 
450 € (inklusive Umsatzsteuer) übersteigen. 
 

➔ Werden die Entgelte durch nur eine und einmalig bezogene Leistung überschritten, kann 
im Einzelfall ebenfalls die Abgabepflicht entfallen, BSG, Urteil v. 1.6.2022, B 3 KS 3/21 R  

 
 
 
Bei erstmaliger Meldung ist zunächst der Anmelde- und Erhebungsbogen einzureichen. 
 

➔ https://www.kuenstlersozialkasse.de/unternehmen-und-verwerter/entgeltmeldung 

 
 
Für Folgemeldungen kann online die Jahresmeldung erstellt werden. 
 

➔ https://www.kuenstlersozialkasse.de/jahresmeldung-abgabepflichtige 

 
 
 
Für Rückfragen stehen wir gern zur Verfügung. 

 
 
Ihre Steuerkanzlei Bratsch 

Dipl.-Kfm. A. Bratsch, Löbauer Straße 5, 02625 Bautzen 
 

Dipl.-Kfm. André Bratsch 

Steuerberater 
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